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Einleitung

Die Leistungen Dritter gehören in der Regel den Arbeitnehmenden. Falls jedoch der Arbeitge-
ber eine Vorleistung erbringt oder während des Anspruchs auf eine Sozialversicherungsleistung 
Lohnfortzahlung leistet, so kann er die Leistungen Dritter für sich beanspruchen. Leistungen 
Dritter sind nicht oder nur teilweise abrechnungspflichtig.

Folgende Lohnarten sind keine Leistungen der Arbeitgeber, sondern von Dritten: 

	– MV-Taggelder (Militärversicherung)

	– ALV-Taggelder (Kurzarbeit, Schlechtwetter etc.)

	– Renten (UVG, IV, BVG)

	– Unfalltaggeld

	– Krankentaggeld

	– EO-Entschädigung inkl. Mutterschaftsentschädigung, Entschädigung des anderen Elternteil 
(Vater oder Ehefrau der Mutter), Adoptions- oder Betreuungsentschädigung

	– IV-Taggelder

1.1	 Leistungsarten
Folgende Leistungsarten gibt es:

Erwerbsersatz bei Dienstleistungen EO

Mutterschaftsentschädigung, Entschädigung des anderen Elternteils 
(Vater oder Ehefrau der Mutter), Adoptions- und Betreuungsentschädigung

Unfalltaggelder

Krankentaggeldversicherung (KTG)

Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigung

Abbildung 1: Übersicht Leistung Dritter
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Erwerbsersatz bei Dienstleistung EO
Während der Dienstleistung in der Armee, des zivilen Ersatzdiensts oder des Zivilschutzes 
(Schutzdienst) besteht Anspruch auf die EO-Entschädigung. Dienstleistende Personen 
erhalten für jeden Dienst eine EO-Anmeldung über die geleisteten Dienst- bzw. Kurstage. Auf 
dieser machen sie die verlangten Angaben über ihre persönlichen Verhältnisse und leiten sie 
an den Arbeitgeber weiter. Dieser bescheinigt auf der EO-Anmeldung den vordienstlichen Lohn 
der dienstleistenden Person und leitet diese Angaben an die AHV-Ausgleichskasse weiter. Die 
EO-Entschädigung beträgt für Erwerbstätige 80% des vordienstlichen Einkommens, mindestens 
CHF 69.– und maximal CHF 220.– pro Tag. Dazu kommen Kinderzulagen und eventuell weitere 
Zulagen, wobei die Gesamtentschädigung (bestehend aus Grundentschädigung und Kinderzula-
ge) bei Erwerbstätigen das durchschnittliche vordienstliche Erwerbseinkommen, auf jeden Fall 
aber CHF 275.– pro Tag, nicht übersteigen darf.

Erwerbstätige haben nach Art. 324b OR Anspruch auf Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber. 
Während einer «beschränkten Zeit» sind dabei 80% des Gehalts weiterzuzahlen. Die Länge die-
ser «beschränkten Zeit» richtet sich nach dem Dienstjahr und ist in den Skalen (Berner, Zürcher 
oder Basler Skala) festgelegt, die auch bei Krankheit gelten. Übernimmt die EO-Entschädigung 
bereits 80% des Lohns, entfällt eine zusätzliche Zahlung durch den Arbeitgeber. Falls die 
EO-Entschädigung jedoch weniger als 80% des Einkommens abdeckt, ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, die Differenz bis zu 80% des Gehalts während der «beschränkten Zeit» auszugleichen. 
Danach besteht nur noch der Anspruch auf die EO-Entschädigung.

In Gesamtarbeitsverträgen oder auch Einzelarbeitsverträgen werden oftmals für Arbeitnehmen-
de vorteilhaftere Entschädigungsregelungen vereinbart. Leistet der Arbeitgeber während des 
Diensts eine Lohnzahlung, so steht ihm die EO-Entschädigung zu, soweit sie die Lohnzahlung 
nicht übersteigt. Dies gilt ebenfalls, wenn der Dienst ganz oder teilweise in die Freizeit fällt und 
dem Arbeitgeber durch die Dienstleistung kein materieller Nachteil entsteht.

1. Anspruche auf EO-Entschädigung prüfen

– Während der Dienstleistung in der Armee, des zivilen Ersatzdienstes oder des Zivilschutzes
   (Schutzdienst) besteht Anspruch auf EO-Entschädigung. 

2. Mitarbeitende: EO-Anmeldung ausfüllen und einreichen

– Dienstleistende erhalten für jeden geleisteten Dienst- oder Kurstag eine EO-Anmeldung.
   Die EO-Anmeldung muss vollständig ausgefüllt werden (persönliche Angaben) und dem
   Arbeitgeber zur weiteren Bearbeitung vorgelegt werden.

3. Arbeitgeberbestätigung

– Arbeitgeber bestätigt das vordienstliche Einkommen auf der EO-Anmeldung. 
   Der Arbeitgeber leitet die EO- an die AHV-Ausgleichskasse weiter.

Vorgehen

Abbildung 2: Vorgehen bei EO-Anmeldung
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